
Keine Ausreise möglich? Was jetzt
arbeitsrechtlich gilt

Wegen des eskalierten Kon-
flikts zwischen den USA, Israel
und Iran sitzen Tausende
Urlauber im Nahen Osten fest:
Fallen Flüge aus und Beschäf-
tigte können deshalb nicht
rechtzeitig aus demAusland zu-
rückkehren, stellt sich schnell
auch die Frage nach den
arbeitsrechtlichen Folgen.
Grundsätzlich gilt: Ist die Rück-
reise objektiv unmöglich - etwa
weil kein Flug geht -, liegt ein
Fall der sogenannten Unmög-
lichkeit vor. Beschäftigte kön-
nen dann ihre Arbeitsleistung
nicht erbringen.

Das bedeutet: Für die Dauer
der tatsächlichen Unmöglich-
keit entfällt in der Regel die
Arbeitspflicht. Gleichzeitig be-
steht jedoch grundsätzlich auch
kein Anspruch auf Vergütung,
da ohne Arbeitsleistung kein
Lohn geschuldet ist.

„Mangels Beeinflussbarkeit
gibt es aber auch keine arbeits-
rechtlichen Sanktionen“, so die
Fachanwältin für Arbeitsrecht,
Nathalie Oberthür. Wer die
Rückreise nicht beeinflussen
kann und sich ernsthaft um eine
Heimkehr bemüht, handelt
nicht schuldhaft. Abmahnungen
oder gar Kündigungen wären
daher regelmäßig nicht gerecht-
fertigt.

Muss ich aus dem Ausland
remote arbeiten?
Müssen Beschäftigte aus dem
Ausland weiterarbeiten, auch
wenn es keine Vereinbarung
für mobile Arbeit gibt? „Nein“,
so Oberthür. „Mobile Arbeit
kann nicht einseitig angeord-
net werden, sondern muss ein-
vernehmlich vereinbart wer-
den.“ Sie bedarf einer entspre-

chenden vertraglichen Grund-
lage oder einer einvernehmli-
chen Vereinbarung zwischen
Arbeitgeber und Beschäftig-
ten.

Besteht eineHomeoffice- oder
Mobile-Arbeit-Vereinbarung ist
die Lage komplizierter. „Wenn
Homeoffice vereinbart ist, ist
nur im häuslichen Arbeitszim-
mer Arbeitsleistung geschuldet,

nicht an einem anderen Ort“, so
Oberthür.
Bei einerVereinbarung zur

mobilen Arbeit könne das
anders sein, allerdings sei bei
dieser in der Regel der
Arbeitnehmer berechtigt,
seinen Arbeitsort frei zu
wählen, was kaum der Fall
sei, wenn er an einem Flug-
hafen festsitze.

Datenschutz, Steuer,
Sozialversicherung –
es kann kompliziert werden
Hinzu kommen arbeitsschutz-
rechtliche Erwägungen: Der
Arbeitnehmer müsse sichere
Arbeitsorte wählen können, die
den Anforderungen an Daten-
schutz entsprechen, gibt Natha-
lie Oberthür zu bedenken. An
einem Flughafen mit sensiblen
Daten arbeiten? Das könnte
schwierig werden.

Auch ist Arbeit aus dem Aus-
land nicht ohne weiteres zuläs-
sig. „Es sind steuer- und sozial-
versicherungsrechtliche Fragen
zu klären, ebenso, ob in dem je-
weiligen Land eineArbeits- oder
Aufenthaltserlaubnis besteht
und benötigt wird“, weiß Ober-
thür.

Die Fachanwältin für Arbeits-
recht hat deshalb Zweifel, ob
man selbst bei Bestehen einer
Vereinbarung zur mobilen
Arbeit diese aus dem Ausland
einseitig anordnen darf, wenn
nicht der Mitarbeiter ohnehin
zur Arbeit in dem Land gewesen
ist. „Einvernehmlich ist das na-
türlich möglich, aber auch dann
muss die Arbeitgeberin die ge-
nannten Punkte prüfen und klä-
ren, um nicht unnötige Haf-
tungsrisiken einzugehen“, rät
Oberthür. (dpa)

Nichts fliegt mehr? Ist die Rückreise objektiv unmöglich, entfällt in der Regel die Arbeitspflicht.
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Arbeitszeugnis: Was diese 6 Phrasen
wirklich bedeuten

Wahrheitsgemäß, aber gleich-
zeitig auch wohlwollend: So
muss ein Arbeitszeugnis grund-
sätzlich formuliert sein. Offen-
sichtliche Kritik darf aus dem
Dokument nicht herauszulesen
sein. Personalerinnen und Per-
sonaler haben daher ganz eigene
Formulierungenetabliert, denen
nur Profis kritische Hinweise
entnehmen können.

Das Karriereportal Xing hat
sich einige von ihnen herausge-
pickt und erklärt, welche tat-
sächlichen Informationen die je-
weilige Zeugnissprache trans-
portieren soll:

“Er/Sie erledigte die ihm/ihr
übertragenen Aufgaben zu
unserer Zufriedenheit.“
Klingt erst mal, als sei der alte
Arbeitgeber zufrieden mit der
Arbeitsleistung gewesen - ist
aber laut Xing lediglich die
Schulnote 3. Die Leistung wird
also maximal durchschnittlich
bewertet. Was zu einer besseren
Beurteilung fehlt? Die Steige-
rungen „stets“ und „vollsten“.

„Er/Sie zeigte Verständnis für
seine/ihre Aufgaben.“
Bedeutet übersetzt so viel wie:
Die Person wusste zwar, was
zu tun gewesen wäre, konnte
das aber trotzdem nicht in der
gewünschten Qualität umset-
zen.

Er/Sie arbeitete mit Engage-
ment und Interesse.“
Zu dieser Aussage fehlen kon-
krete Ergebnisse oder Auswir-
kungen des Engagements. Laut
Xing kann das darauf hindeuten,
dass trotz hohen Einsatzes nur
begrenzte Resultate zustande ge-
kommen sind.

„Er/Sie war bemüht, den
Anforderungen gerecht
zu werden.“
Laut Xing ist das eine der be-
kanntesten kritischen Zeugnis-
Phrasen. Wer nur bemüht war,
hat die Anforderungen in der
Regel nicht erfüllt. Die Bemü-
hung im Zeugnis-Kontext sei
daher nahezu immer negativ
konnotiert.

„Sein/Ihr Verhalten gegenüber
Vorgesetzten und
Kollegen war einwandfrei.“
Ist in der Bewertung des Sozial-
verhaltens nur von Vorgesetzten
und Kollegen die Rede, könnte
das darauf hindeuten, dass es et-
wa mit Kunden, externen Part-
nern oder sonstigen Stakehol-
dern Schwierigkeiten gab. Be-
sonders kritisch ist dieser Hin-
weis Xing zufolge zu deuten,
wenn das Verhalten insgesamt
nur sehr knapp bewertet wird.

„Er/Sie erledigte die
Aufgaben selbstständig.“
Selbstständigkeit ist keine beson-
dere Leistung, sondern eine
Grundanforderung. Wird diese
Eigenschaft im Zeugnis herausge-
stellt ohne weitere Hinweise auf
Eigeninitiative, die Übernahme
von Verantwortung oder Prob-
lemlösungskompetenz zu geben,
deutet dem Karrierenetzwerk zu-
folge eher auf einen begrenzten
Handlungsspielraum hin - und ist
so inWahrheit eher neutral bis ne-
gativ zu bewerten. (dpa)

Im Arbeitszeugnis stecken nicht selten kritische Hinweise, die oft
nur Personaler richtig deuten können. FOTO: KLAUS-DIETMAR GABBERT

12 Lokales SONNABEND, 21. MÄRZ 2026


